Urteil gegen die Badenia 

- die durch Heinen&Biege vermittelte Skandal - Immobilienfinanzierung betreffend - 

durch das Landgericht Wiesbaden  Az: 3 O 09/01 vom 7.12.2001

Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem die Badenia den Widerspruch beim OLG Frankfurt im Mai 2002 zurückgezogen hat.

Das LG Wiesbaden gibt der Zwangsvollstreckungsgegenklage der betroffenen Immobilienge-schädigten statt und begründet dies im Prinzip mit Aufklärungspflichtverletzung beim Abschluss des Darlehensvertrags und der Bausparverträge.

Die Begründung trifft in der Substanz auf die meisten von Heinen&Biege vermittelten Badenia-Verträge zu.

Hier einige wichtige Zitate aus der Urteilsbegründung:

„...waren diese Angaben (sc. zur monatlichen Unterdeckung) unvollständig und wäre die Beklagte (sc. Badenia) verpflichtet gewesen, die Klägerin ( sc. die Geschädigte) über weitere Finanzierungsrisiken aufzuklären.

Dies ergibt sich daraus, dass die Beklagte selbst nicht behauptet, dass die Klägerin vor Abschluss des Kaufvertrags darauf hingewiesen wurde, dass die Aufwendungen für die Tilgung durch Bausparverträge im Laufe der Jahre drastisch steigen. ....... Daraus ist nicht einmal ersichtlich, dass das Darlehen über die Laufzeit selbst tilgungsfrei ist und die Tilgung später durch Bausparverträge erfolgen soll. Auch aus dem Darlehensantrag  vom ... folgt die zukünftige Belastung nicht. Darin ist lediglich für den unerfahrenen Laien kaum nachvollziehbar von „mtl. Sparrate 0,75 DM/je Tsd. (Teil-)Bausparsumme“ und handschriftlich das Wort „dynamisch“ vermerkt. Sogar die monatliche Zinsbelastung ist aus dem Darlehensantrag der Beklagten nicht konkret benannt und allenfalls für einen versierten Darlehensnehmer errechenbar.

Demnach wurde die Klägerin vor Abschluss des notariellen Kaufvertrags gerade nicht über das wahre Ausmaß der allein mit der Finanzierung zusammenhängenden Belastung aufgeklärt.“

......

„Wären der Klägerin vor Abschluss des Erwerbsgeschäfts die tatsächlichen Folgen des Finanzierungsgeschäfts dargelegt worden, hätte sie noch von dem Wohnungskauf Abstand nehmen können.“

......

„Für die falschen bzw. unvollständigen Angaben bei den Vertragsverhandlungen hinsichtlich des Darlehensvertrages und dem eindeutig abgestimmten Verhalten betreffs Erwerbs- und Finanzierungsgeschäft haftet die Beklagte gemäß § 278 BGB.“

.......

„Auch hier fand zwischen der Klägerin und der Beklagten keinerlei persönlicher Kontakt statt. Vielmehr hatte sie es mit der unstreitig ganz überwiegend nur für die Beklagte tätigen Heinen und Biege GmbH bzw. deren Untervermittlern überlassen, die Vertragsverhandlungen bis zur Unterschriftsreife zu führen.

Gerade bei der hier gewählten speziellen Finanzierungsmethode – Verbindung von Vorausdarlehen und Bausparvertrag – besteht ein erheblicher Aufklärungs- und Beratungsbedarf. Es kann nicht gebilligt werden, dass sich die Beklagte dieser Verantwortung für die persönlichen Vertragsverhandlungen durch die Einschaltung einer Vermittlungsfirma völlig entzieht, vgl. BGH ZIP 1996, 1950ff.“

......

„Wenn die Beklagte gleichwohl (sc. trotz voraussehbarer drastischer Erhöhung der Belastung für die Klägerin bei Verringerung des Einkommens durch Eintritt ins Rentenalter) den streitgegenständlichen Darlehensvertrag abgeschlossen hat, so kann das nur damit erklärt werden, dass sie im Rahmen ihrer Bonitätsprüfung selbst auf den Wertzuwachs der Immobilie spekulierte. Dann hätte sie ..aber auf den für sie erkennbaren Spekulationscharakter hinweisen müssen und darauf, dass ohne eine solche Wertsteigerung das Darlehen aller Voraussicht nach notleidend werden würde, statt die Klägerin lediglich formularmäßig allgemein in Risikohinweisen darüber aufzuklären, dass Wertzuwächse nicht garantiert werden können.“

